
I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

115

kung der Arbeitslosigkeit, Migration, Jugend, Frauen, Kern-
energie und Zivilgesellschaft;

8. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga
der arabischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen
Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten zu för-
dern, bei denen die Koordinierungsmechanismen überprüft
und gestärkt werden, um die Umsetzung und Weiterverfol-
gung der multilateralen Projekte, Vorschläge und Empfehlun-
gen zu beschleunigen, die auf den Tagungen zwischen den
beiden Organisationen angenommen wurden;

9. empfiehlt den Vereinten Nationen und allen Orga-
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, bei Projek-
ten, die in der arabischen Region durchgeführt werden, in
möglichst großem Umfang arabische Institutionen und Fach-
leute heranzuziehen;

10. erklärt erneut, dass zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten
Fortschritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Ver-
treter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten stattfinden soll und dass ebenfalls alle
zwei Jahre gemeinsame interinstitutionelle sektorale Tagun-
gen veranstaltet werden sollen, die sich mit vorrangigen Be-
reichen befassen, die für die Entwicklung der arabischen
Staaten von großer Wichtigkeit sind, auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem System der Vereinten Nationen
und der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisa-
tionen;

11. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass
die sektorale Tagung zwischen den Vereinten Nationen und
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen
im Laufe des Jahres 2011 abgehalten wird und dass die allge-
meine Tagung über die Zusammenarbeit zwischen Vertretern
der Sekretariate der Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen und des Generalsekretariats der Liga der arabi-
schen Staaten und ihrer Fachorganisationen im Laufe des Jah-
res 2012 abgehalten wird;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

13. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen
Staaten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/127

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.34 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Andorra, Austra-
lien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Italien, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mal-

ta, Montenegro, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Südafrika, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern.

65/127. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Vorbereitungskommission für 
die Organisation des Vertrags über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen

Die Generalversammlung,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs254,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutiv-
sekretärs der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen255,

beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Vorbereitungskommission
für die Organisation des Vertrags über das umfassende Ver-
bot von Nuklearversuchen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 65/128

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.35 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Armenien, Aser-
baidschan, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Israel, Italien, Montenegro, Österreich, Portugal, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Serbien, Sloweni-
en, Spanien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 

65/128. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit der
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/5 vom 8. Oktober
1999, mit der sie der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres Beob-
achterstatus gewährte, sowie auf ihre Resolutionen 55/211
vom 20. Dezember 2000, 57/34 vom 21. November 2002,
59/259 vom 23. Dezember 2004, 61/4 vom 20. Oktober 2006
und 63/11 vom 3. November 2008 über die Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit der Anrainerstaaten des
Schwarzen Meeres, 

sowie unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel
der Vereinten Nationen ist, eine internationale Zusammenar-

254 Siehe A/65/382-S/2010/490, Abschn. IV.
255 Siehe A/65/98.




